
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1983/2/28 B477/82, B478/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1983

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §33

ZPO §148 Abs2

Rechtssatz

ZPO; Abkürzung des beschrittenen Instanzenzuges durch Änderung der Gesetzeslage; 14tägige Antragsfrist gemäß

§148 für Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Beschwerdefrist ab Kenntnis von der

geänderten Gesetzeslage (hier mit Zustellung des Erk. des VfGH B142/77)

Entscheidungstexte

B 477,478/82

Entscheidungstext VfGH Beschluss 28.02.1983 B 477,478/82

Schlagworte

VfGH / Wiedereinsetzung
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